
 
Satzung 

 
zur 3. Änderung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Brombachtal 

 
 

 
Aufgrund der §§ 5 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 07.03.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2007 hat 

die Gemeindevertretung Brombachtal am 22. September 2009 folgende 

Satzung zur 3.Änderung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Brombachtal  
beschlossen: 

 

Artikel 1 
 

§ 5 Abs. 4  erhält folgende Neufassung: 
 

Als gefährliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen sowie deren Kreuzungen 

untereinander oder mit anderen Hunden, deren Gefährlichkeit nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der 

Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.01.2003 in 

der jeweils geltenden Fassung vermutet wird oder die nach § 2 Abs. 2 der 

Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.02.2003 in 

der jeweils geltenden Fassung gefährlich sind. 

 

 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt zum 01. Oktober 2009 in Kraft. 

 

 

 

Brombachtal, 23. September 2009 

 

 

Der Gemeindevorstand 

der Gemeinde Brombachtal 

 

 

 

K r e d e l 

Bürgermeister 


